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Artikel 1   Name und Sitz 

Unter dem Namen "Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz" besteht im Sinne von 
Artikel 80 ff ZGB und der Canones 1303 §1 1° und 116 des Codex Iuris Canonici eine 
von der Schweizer Bischofskonferenz am 8. Mai 1964 errichtete kirchliche Stiftung mit 
Sitz in Luzern. 

 
Artikel 2   Zweck 

Die Stiftung hat den Zweck: 

die Arbeit der Kirche und Projekte von Entwicklungsorganisationen zugunsten 
wirtschaftlich und sozial benachteiligter Menschen weltweit, mit Schwergewicht in Afrika, 
Asien und Lateinamerika, zu unterstützen (Pastoralzusammenarbeit und 
Entwicklungszusammenarbeit), 

Mittel bereitzustellen, um in Zusammenarbeit mit der Bischofskonferenz und den 
staatskirchenrechtlichen Organisationen pastorale Projekte für die Arbeit der Kirche in 
der Schweiz zu unterstützen (Inlandaufgaben), 

sich an der entwicklungspolitischen Meinungs- und Entscheidungsbildung zu beteiligen, 

durch Information und Bewusstseinsbildung in ökumenischer Zusammenarbeit die 
weltweite Solidarität der Schweizer Bevölkerung zu fördern, 

durch Anregungen und Bildungsunterlagen einen Beitrag zur Gestaltung der Fastenzeit 
zu leisten. 

 
Artikel 3   Finanzierung 

Zur Finanzierung der gemäss Stiftungszweck erforderlichen Aktivitäten werden das von 
der Schweizer Bischofskonferenz angeordnete jährliche Fastenopfer, Zuwendungen 
öffentlich-rechtlicher und privater Körperschaften, andere Zuwendungen sowie 
Zinserträge verwendet. 

Bei der Anlage der flüssigen Mittel sind auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. 

 
Artikel 4   Stiftungskapital 

Das Stiftungskapital beträgt 100'000 Franken. 

 
Artikel 5   Aufsichtsbehörde 

Aufsichtsbehörde der Stiftung Fastenopfer ist die Schweizer Bischofskonferenz. 

 
Artikel 6   Aufgaben und Befugnisse der Bischofskonferenz 

Die Bischofskonferenz hat zusätzlich zu ihrer Rolle als Aufsichtsbehörde folgende 
Aufgaben und Befugnisse: 

a) Erlass und Änderung des Stiftungsstatuts nach Anhörung des Stiftungsrats und des 
Stiftungsforums 
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b) Wahl des Stiftungsratspräsidenten aus dem Kreis der Mitglieder der 
Bischofskonferenz und eines weiteren Mitglieds des Stiftungsrats 

c) Wahlvorschläge für die Bestellung des Stiftungsrats 

d) Stellungnahme zu den Vorschlägen für die Wahl in den Stiftungsrat mit dem Recht, 
Kandidatinnen / Kandidaten als nicht wählbar zu bezeichnen 

e) Wahl von bis zu 5 Mitgliedern des Stiftungsforums 

f) Anordnung des jährlichen Fastenopfers 

g) Allgemeines Antragsrecht 

 
Artikel 7   Verhältnis Bischofskonferenz – Fastenopfer 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen der Stiftung Fastenopfer und der 
Bischofskonferenz werden in separaten Verträgen geregelt. 

 

2UJDQH�
Artikel 8   Organe 

Die Organe der Stiftung sind: 

a) Der Stiftungsrat 

b) Das Stiftungsforum 

c) Die Zentralstelle 

d) Die Geschäftsprüfungskommission 

e) Die Revisionsstelle 

 

%HVWLPPXQJHQ�I�U�DOOH�2UJDQH�
Artikel 9   Zusammensetzung 

Bei der Zusammensetzung der Stiftungsorgane ist auf die persönliche und fachliche 
Eignung der zu Wählenden sowie auf die angemessene Vertretung der verschiedenen 
Sprachregionen, der Geschlechter und Generationen zu achten. 

�
Artikel 10   Amtszeit 

Die Amtszeit für den Stiftungsrat und die Geschäftsprüfungskommission beträgt 4 Jahre. 
Wiederwahl ist möglich. Die maximale Amtsdauer beträgt 12 Jahre. Das Stiftungsforum 
kann in Einzelfällen Ausnahmen beschliessen. 

 
Artikel 11   Beschlussfassung 

Die Organe sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Beschlüsse werden, soweit Reglemente oder Verträge nichts anderes vorsehen, mit 
dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der 
Präsident / die Präsidentin zusätzlich zu seiner / ihrer Stimme den Stichentscheid. 

Bei allen Beschlüssen ist auf die Bedürfnisse der verschiedenen Sprachregionen, 
Geschlechter und Generationen Rücksicht zu nehmen. 

In dringenden Fällen können Beschlüsse auf dem Zirkularweg mit der Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder gefasst werden, sofern nicht ein Drittel der Mitglieder gegen 
dieses Verfahren Einspruch erhebt. 
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Artikel 12   Reglemente 

Das Stiftungsforum erlässt sein eigenes Reglement. 

Die übrigen Reglemente werden vom Stiftungsrat erlassen. 

�
6WLIWXQJVUDW�
Artikel 13   Stellung 

Der Stiftungsrat ist das strategische Führungsorgan der Stiftung Fastenopfer. 

 
Artikel 14   Zusammensetzung 

Der Stiftungsrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Bischofskonferenz wählt den 
Präsidenten aus dem Kreis ihrer Mitglieder sowie ein weiteres Mitglied des Stiftungsrats. 
Die anderen sieben Mitglieder des Stiftungsrats werden vom Stiftungsforum gewählt. 

Der Stiftungsrat wählt eine Vizepräsidentin / einen Vizepräsidenten und bestimmt die 
Führung und die Organisation seines Sekretariates. 

Der Direktor / die Direktorin des Fastenopfers nimmt an den Sitzungen des Stiftungsrats 
mit beratender Stimme teil. 

 
Artikel 15   Einberufung 

Der Stiftungsrat wird vom Präsidenten nach Bedarf, mindestens aber fünf Mal pro Jahr 
einberufen. Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn mindestens drei Mitglieder dies 
unter Angabe von Gründen verlangen. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Stiftungsrats wird Protokoll geführt. 

 
Artikel 16   Aufgaben und Befugnisse 

Der Stiftungsrat hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a) Begleitung und Kontrolle der Tätigkeit der Zentralstelle 

b) Beschlussfassung über das Budget, den Stellenplan, den Jahresbericht und die 
Jahresrechnung 

c) Behandlung der Berichte der Geschäftsprüfungskommission und der Revisionsstelle 

d) Erlass von Reglementen und Festlegung der generellen Richtlinien und der 
Führungsstrukturen 

e) Wahl des Direktors / der Direktorin und der Mitglieder der Geschäftsleitung 

f) Behandlung von Personalfragen in Zusammenarbeit mit der Vertretung des 
Personals 

g) Festlegung der Aktionsthematik nach Anhörung des Stiftungsforums 

h) Einsetzung von Kommissionen 

i) Behandlung der Anträge der Bischofskonferenz und der Stiftungsorgane 

j) Beschlussfassung über Teilnahme des Fastenopfers an Unterschriftensammlungen, 
Petitionen, Referenden und Initiativen 

k) Beschlussfassung über Ein- und Austritt des Fastenopfers als Mitglied bei anderen 
Organisationen 
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l) Bezeichnung der Revisionsstelle  

m) Wahlvorschläge für die Bestellung des Stiftungsrats 

n) Abschluss der Verträge zwischen der Stiftung Fastenopfer und der Bischofskonferenz 

o) Vorschläge und Stellungnahme zu Statutenänderungen 

 

6WLIWXQJVIRUXP�
Artikel 17   Stellung 

Das Stiftungsforum ist ein mitgestaltendes Organ des Fastenopfers und dient der breiten 
Abstützung in der Kirche Schweiz. Die Mitglieder unterstützen die Tätigkeit des 
Fastenopfers, insbesondere die Aktionen und Kampagnen.  

Das Stiftungsforum beschäftigt sich ausserdem mit der längerfristigen Weiterentwicklung 
des Fastenopfers und der generellen Ausrichtung seiner gesamten Arbeit. 

 
Artikel 18   Zusammensetzung  

Das Stiftungsforum setzt sich zusammen aus je einem ständigen Vertreter / Vertreterin 
der Organisationen gemäss Anhang 1. Dazu kommen die von der Bischofskonferenz 
gewählten und die vom Stiftungsforum kooptierten Mitglieder. 

Über Änderungen der Vertretungen entscheidet der Stiftungsrat im Einvernehmen mit der 
Bischofskonferenz. 

Die einzelnen Organisationen bezeichnen ihre Vertreter/innen im Stiftungsforum selber. 
Diese haben die Möglichkeit, sich in Absprache mit ihrer Organisation bei Abwesenheit 
durch eine andere Person vertreten zu lassen. Das Sekretariat des Stiftungsforums ist 
eine Woche vor der betreffenden Sitzung des Stiftungsforums zu informieren. 

Eine Vertretung des Stiftungsrats und der Direktor / die Direktorin nehmen an den 
Sitzungen des Stiftungsforums mit beratender Stimme teil. 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung des Fastenopfers und die Präsidenten /  
Präsidentinnen der Kommissionen können an den Sitzungen des Stiftungsforums mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

 
Artikel 19   Organisation 

Das Stiftungsforum wählt einen Präsidenten / eine Präsidentin und einen 
Vizepräsidenten / eine Vizepräsidentin. Das Stiftungsforum wählt zudem drei Mitglieder, 
die zusammen mit Präsident / Präsidentin und Vizepräsident / Vizepräsidentin das Büro 
des Stiftungsforums bilden. Aufgabe des Büros ist die Vor- und Nachbereitung der 
Geschäfte des Stiftungsforums, eingeschlossen die Wahl des Stiftungsrats und der 
Geschäftsprüfungskommission. 

Das Sekretariat des Stiftungsforums wird in der Zentralstelle des Fastenopfers geführt. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Stiftungsforums wird Protokoll geführt. 

 
Artikel 20   Einberufung 

Das Stiftungsforum wird durch die Präsidentin / den Präsidenten jährlich zu zwei 
ordentlichen Sitzungen einberufen. Weitere Sitzungen werden einberufen, wenn dies 
vom Büro oder von einem Viertel der Mitglieder des Stiftungsforums verlangt wird. 
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Artikel 21   Aufgaben und Befugnisse 

a) Stellungnahme zur Aktionsthematik 

b) Stellungnahme zu Themen, die vom Stiftungsrat vorgelegt werden 

c) Evaluation der Fastenkampagne und Kenntnisnahme des Jahresberichtes 

d) Kenntnisnahme der Jahresrechnung und der Berichte der 
Geschäftsprüfungskommission und der Revisionsstelle 

e) Wahl von sieben Mitgliedern des Stiftungsrats  

f) Wahl der Geschäftsprüfungskommission  

g) Wahl (Kooptation) von bis zu 5 Mitgliedern des Stiftungsforums  

h) Bildung von sprachregionalen Gruppen und Festlegung ihrer Aufgaben 

i) Vorschläge und Stellungnahme zu Statutenänderungen 

j) Allgemeines Antragsrecht 

 
Artikel 22   Durchführung von Wahlen 

Bei Wahlen ist im ersten und zweiten Wahlgang das absolute Mehr der abgegebenen 
Stimmen, im dritten Wahlgang das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

*HVFKlIWVSU�IXQJVNRPPLVVLRQ�
Artikel 23   Stellung 

Die Geschäftsprüfungskommission ist das vom Stiftungsforum gewählte Kontrollorgan. 

 
Artikel 24   Zusammensetzung 

Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus 3 Mitgliedern, welche kein anderes Amt 
in der Stiftung Fastenopfer ausüben. Sie konstituiert sich selbst. 

 
Artikel 25   Organisation 

Die Geschäftsprüfungskommission wird durch den Präsidenten / die Präsidentin jährlich 
zu mindestens zwei Sitzungen einberufen. 

 
Artikel 26   Aufgaben und Befugnisse 

Die Geschäftsprüfungskommission hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a) Allgemeine Kontrolle über die Einhaltung von Statut, Verträgen und Reglementen 

b) Kontrolle über die beschluss-, budget- und statutenkonforme Verwendung der Mittel 

c) Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle 

d) Erstellung eines jährlichen Berichtes zuhanden der Bischofskonferenz, des 
Stiftungsrats und des Stiftungsforums 

e) Antrag an das Stiftungsforum für die Wahl der Mitglieder der 
Geschäftsprüfungskommission 

f) Beratung des Stiftungsrats in Bezug auf Kontenplan, Betriebsabrechnungssystem 
und Controlling-Konzept. 
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g) Information der zuständigen Organe bei besonderen Vorkommnissen 

 

=HQWUDOVWHOOH�
Artikel 27   Führung, Aufgaben und Befugnisse 

Die Zentralstelle mit ihren regionalen Sekretariaten ist das ausführende Organ des 
Fastenopfers. 

Die Führung obliegt dem Direktor / der Direktorin. 

Die Aufgaben und Befugnisse werden in Reglementen des Stiftungsrats und in 
Richtlinien der Direktion festgehalten. 

 

5HYLVLRQVVWHOOH��
Artikel 28   Wahl der Revisionsstelle 

Als Revisionsstelle ist durch den Stiftungsrat jährlich eine anerkannte Revisions- und 
Treuhandfirma zu wählen. 

 

6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ�
Artikel 29   Änderung der Statuten 

Die Stiftung darf ihrem Zweck nicht entfremdet werden. Statutenänderungen erfolgen 
durch die Bischofskonferenz im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat und dem 
Stiftungsforum. Ist eine einvernehmliche Lösung nicht möglich, entscheidet die 
Bischofskonferenz. 

 
Artikel 30   Auflösung der Stiftung 

Sollten Umstände eintreten, welche die Erfüllung des Stiftungszweckes verunmöglichen, 
so ist die Bischofskonferenz im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat und dem 
Stiftungsforum berechtigt, die Stiftung aufzulösen. Ist eine einvernehmliche Lösung nicht 
möglich, entscheidet die Bischofskonferenz. 

Das Stiftungsvermögen ist unter bester Wahrung des Stiftungszweckes zu verwenden. 

 

 

Das vorliegende Stiftungsstatut ist vom Stiftungsrat am 12. Juni 2002 genehmigt worden. 
Es tritt am 15. Juni 2002 in Kraft und ersetzt die früheren Stiftungssatzungen vom 8. Mai 
1964 und vom 24. November 1992. 

 

 

 

Luzern, 12. Juni 2002 

Der Präsident des Stiftungsrates Bischof Dr. I. Fürer 

 

Die Präsidentin des Aktionsrates Doris Leuthard 
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$QKDQJ�
Jetzige Zusammensetzung des Aktionsrates (Grundlage Adressverzeichnis 2001/02). 
Mögliche Zusammensetzung des Stiftungsforums 

 
*DQ]HU�$NWLRQVUDW� ���0LWJOLHGHU����������YDNDQW��
9HUWUHWHU�GHU�6FKZHL]HU�%LVFKRIVNRQIHUHQ]� ��0LWJOLHG�
3ULHVWHUUlWH�GHU�'L|]HVHQ� ��0LWJOLHGHU��������YDNDQW��
Basel 1 
Chur vakant 
Lausanne, Genève, Fribourg (franz. Teil) vakant 
Lausanne, Genève, Freiburg (dt. Teil) 1 
Lugano 1 
St. Gallen 1 
Sitten 1 
6HHOVRUJHUlWH�GHU�'L|]HVHQ� ��0LWJOLHGHU��������YDNDQW��
Basel 1 
Chur vakant 
Lausanne, Genève, Fribourg (franz. Teil) vakant 
Lausanne, Genève, Freiburg (dt. Teil) 1 
Lugano vakant 
St. Gallen 1 
Sitten 1 
9HUWUHWHU��LQQHQ�YRQ�2UGHQ�X��.RQJUHJDWLRQHQ� ��0LWJOLHGHU�
Vereinigung der Höheren Ordensoberen der Schweiz 
(VOS) 

1 

Vereinigung der Oberinnen nichtklausurierter 
Ordensgemeinschaften der deutschsprachigen Schweiz 
und Liechtenstein (VONOS) und 
Vereinigung der Oberinnen kontemplativer Orden der 
deutschsprachigen Schweiz (VOKOS) 

1 

Union des Supérieures majeures de Suisse Romande 
(USMSR) 

1 

Conferenza dei religiosi della diocesi di Lugano (CRL) 1 
9HUWUHWHU��LQQHQ�PLVVLRQDULVFKHU�,QVWLWXWLRQHQ� ��0LWJOLHGHU��������YDNDQW��
Missionskonferenz der deutschen und rätoromanischen 
Schweiz 

1 

Groupe de coopération missionnaire en Suisse Ro-
mande 

1 

Conferenza missionaria della Svizzera Italiana 1 
Arbeitsgemeinschaft der Missionsinstitute der 
deutschen Schweiz (AGMI) 

1 

Missio 1 
Fidei Donum 1 
Interteam vakant 
E-Changer vakant 
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Inter Agire vakant 
9HUWUHWHU� VFKZHL]HULVFKHU� RGHU� UHJLRQDOHU�
NLUFKOLFKHU�,QVWLWXWLRQHQ�XQG�*UHPLHQ�

���0LWJOLHGHU���������YDNDQW��

Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) vakant (?) 
Schweiz. Kath. Frauenbund (SKF) 1 
Ordinarienkonferenz Jugendverbände (OKJV) 1 
Schweiz. Kath. Jugendverband (SKJV) vakant 
Schweiz. Studentenverein (STV) 1 
Kath. Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung d. 
Schweiz u. Liechtenstein 

1 

Katholische Schulen der Schweiz (KSS) 1 
Caritas Schweiz 1 
Migratio  1 
Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz 1 
Katholischer Mediendienst 1 
Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) 3 
Tessiner Laienorganisationen vakant 
.RRSWLHUWH�0LWJOLHGHU� ��� �GDV� 5HJOHPHQW� VLHKW� ���

0LWJOLHGHU�YRU��
� �
9RUVFKOlJH�I�U�N�QIWLJHV�6WLIWXQJVIRUXP� �
1HXH�2UJDQLVDWLRQHQ� �
Katecheten / Katechetinnen, Jugendseelsorger/-innen  
Groupe romand des instituts missionnaires GRIM  
Justitia et Pax  
Commission Tiers Monde de l'Eglise catholique COT-
MEC 

 

Commission catholique de radio et de télévision CCRT  
Katholische Internationale Presseagentur KIPA / APIC  
Schweiz. Katholischer Presseverein  
Neuere religiöse Bewegungen 5 Mitglieder 
� �
6WUHLFKXQJVYRUVFKOlJH� �
Schweiz. Kath. Volksverein SKVV Im Reglement AR noch 

aufgeführt, effektiv nicht mehr 
vertreten 

KAGEB oder KSS  
Mediendienst oder Medienkommission  

 


